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Am 17. Dezember 2014 hat der 2. Se-
nat des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) das Erbschaftssteuergesetz, 
das Unternehmenserben gegenüber 
anderen Erben privilegiert, in Teilen 
für verfassungswidrig erklärt. Grund-
sätzlich erlaubt es aber weiterhin die 
Privilegierung beliebig hoher Un-
ternehmens-Erbschaften bis hin zur 
Steuerfreiheit.

Die Rechtslage 

Im „Wachstumsbeschleunigungsge-
setz“ von 2009 hat die schwarz-gel-
be Koalition einige Bestimmungen zur 
steuerlichen Privilegierung von Unter-
nehmenserben geändert. Die wich-
tigste Privilegierung besteht darin, 
dass Unternehmenserben eine 85-pro-
zentige Steuerverschonung erhal-
ten, wenn sie das Unternehmen min-
destens fünf Jahre weiterführen und 
in dieser Zeit mindestens 400 % der 
Lohnsumme bezahlen, die in den fünf 
Jahren vor dem Erbfall durchschnitt-
lich bezahlt wurden. Die verbleibende 
Steuer von 15 % entfällt, wenn sie nicht 
mehr als 150.000 Euro beträgt. Unter-
nehmenserben erhalten eine 100-pro-

zentige  Steuerverschonung, wenn sie 
das Unternehmen sieben Jahre wei-
terführen und in dieser Zeit mindes-
tens 700 % der Lohnsumme bezahlen, 
die in den fünf Jahren vor dem Erbfall 
durchschnittlich bezahlt wurden. Ent-
sprechendes gilt jeweils bei Schen-
kungen.[1] Erben von Unternehmen bis 
20 Beschäftigte erhalten die Steuer-
befreiung ohne die Lohnsummenbe-
dingung. Das sind weit über 90 % aller 
Unternehmen in Deutschland.

Die Steuersätze auf Erbschaften und 
Schenkungen liegen sonst bei 7 bis 
50 %, abhängig von der Höhe der Erb-
schaft und dem Verwandtschaftsgrad.

Das Urteil 

Der Bundesfinanzhof hatte die Sache 
dem BVerfG vorgelegt, weil er die Pri-
vilegierung 

von Unternehmens-Erben als verfas-
sungswidrig ansah. Das BVerfG hat-
te v. a. zu prüfen, ob der Gleichheits-
satz des Grundgesetzes verletzt wird. 
Tatsächlich geht es hier um eine „Un-

1 Im Folgenden wird meist nur noch von Erbschaften 
gesprochen.
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gleichbehandlung die ein enormes 
Ausmaß erreichen kann“ ([2], Satz 
128), also um eine „Durchbrechung 
des Gleichheitssatzes“ ([1], S. 26).

Als verfassungswidrig beurteilte das 
Gericht die Steuerfreiheit ohne Lohn-
summenbedingung bei Betrieben mit 
bis zu 20 Beschäftigten. Es erlaubt 
diese nur noch bei Betrieben mit ei-
nigen wenigen Beschäftigten. Außer-
dem dürfen große Unternehmen nicht 
verschont werden ohne einen Bedürf-
nisnachweis.[2]

Privilegierung 
für „Gemeinwohl“ 

Grundsätzlich bleibt es somit möglich, 
Unternehmen beliebiger Größe steuer-
frei zu erben.

Es können allerdings nur „Gemein-
wohlgründe“ sein, die das rechtfer-
tigen. Diese bestehen insbesonde-
re im Schutz der Arbeitsplätze: „Die 
steuerliche Privilegierung unterneh-
merischen Vermögens ist nicht ge-
rechtfertigt, weil der einzelne Erwer-

2 Auf die Monierung der Behandlung von Verwaltungs-
vermögen soll in diesem Artikel nicht eingegangen 
werden.
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ber verschont werden soll. ... Der die 
Ungleichbehandlung rechtfertigende 
Gemeinwohlgrund liegt vielmehr allein 
im Schutz der ... Unternehmen und der 
damit verbundenen Arbeitsplätze“ ([2], 
Satz 172).

Vor allem sollen „kleine und mittel-
ständische Unternehmen, die in perso-
naler Verantwortung geführt werden“ 
geschützt werden, weil der Gesetzge-
ber „(i)n der mittelständisch geprägten 
Unternehmenslandschaft ... eine Stär-
ke der deutschen Wirtschaft“ sieht, 
„die er für vorteilhaft gerade auch im 
internationalen Wettbewerb hält“ ([2], 
Satz 161).

Auch die Arbeitsplätze großer Unter-
nehmen seien natürlich schützens-
wert, stellt das BVerfG fest. Allerdings 
verlangt es hier einen Bedürfnisnach-
weis für die Verschonung zur Erhal-
tung der Arbeitsplätze. Ab welcher 
Grenze ein Unternehmen als groß gel-
ten soll, legt das BVerfG nicht fest. Die 
Kriterien zur Prüfung der „Verscho-
nungsbedürftigkeit“ muss der Gesetz-
geber entwickeln.

Das zentrale Argument für die Ver-
schonung von der Erbschaftsteuer ist, 
die Betriebe vor „möglichen Liquidi-
tätsproblemen zu bewahren. ... Die 
Unternehmensnachfolge ... soll nicht 
durch die Erbschaft- und Schenkung-
steuer in einer Weise belastet werden, 
die die Erwerber in ihrer Investitions-
kraft hemmt oder gar zum Verkauf oder 
zur Auflösung der Betriebe zwingt“ 
([2], Satz 160).

Kritik 

Dieses Argument stellt der „Wissen-
schaftliche Beirat beim Bundesminis-

terium der Finanzen“ infrage, auch 
wenn es grundsätzlich denkbar sei, 
„dass die Erbschaftsteuer ungünstige 
Liquiditätseffekte auslöst“ ([1], S. 29). 
Allerdings liefere die „empirische Evi-
denz ... kaum Hinweise darauf, dass 
Betriebe durch den mit der Erbschaft-
steuer verbundenen Liquiditätsentzug 
in Bedrängnis gebracht werden“ ([1], 
S. 30).

Aber selbst wenn einzelne Unter-
nehmen tatsächlich in Schwierig-
keiten geraten würden, ist damit 
noch lange nicht gesagt, dass das 
gesamtwirtschaftlich, also für das 
„Gemeinwohl“[3], negativ sein muss. 
In diesem Sinne argumentiert auch 
der Wissenschaftliche Beirat: „Selbst 
wenn das Unternehmen verkauft wer-
den müsste, ist damit der Bestand des 
Unternehmens noch nicht in Frage ge-
stellt. ... Darüber hinaus ist die Fra-
ge zu stellen, ob die Beschäftigung 
gesamtwirtschaftlich beeinträchtigt 
ist, da der Verlust von Arbeitsplätzen 
möglicherweise durch das Entstehen 
anderer Arbeitsplätze kompensiert 
wird. In einem leistungsfähigen Ar-
beitsmarkt wird dies regelmäßig der 
Fall sein“ ([1], S. 27).

Das BVerfG verlangt aber gar keine 
empirischen Hinweise auf die Gefähr-
dung von Arbeitsplätzen: „Es bedarf ... 
keines empirischen Nachweises, dass 
von der Erbschaft- und Schenkung-
steuer nicht nur in Ausnahmefällen 
Schwierigkeiten für die Fortführung 
von Unternehmen bis hin zur Bedro-
hung ihrer Existenz und des Verlusts 
von Arbeitsplätzen ausgeht“ ([2], Satz 
144).

3 Wenn man diesen fragwürdigen Begriff akzeptiert.

Es gilt also: im Zweifel für die Reichen. 
Dabei sind die Zweifel allenfalls ge-
ring. Im Gegenteil deutet alles darauf 
hin, dass die Steuer auf Unterneh-
menserbschaften in der Vergangen-
heit keine negativen Auswirkungen 
hatte und auch nicht haben würde, 
wenn sie wieder eingeführt werden 
würde. Trotzdem erlaubt das BVerfG 
weiterhin die erhebliche Privilegie-
rung reicher Unternehmenserben.

Der Wissenschaftliche Beirat beim 
BMF aus 32 Wirtschaftsprofessoren 
lehnt dagegen das Steuerprivileg ab: 
„Die weitreichenden Vergünstigungen 
beim Unternehmensvermögen sind im 
Hinblick auf die Beschäftigungseffekte 
der Erbschaftsteuer nicht zu rechtfer-
tigen“ ([1], Seite 11). Auch der Sach-
verständigenrat der Bundesregierung 
(„Wirtschaftsweise“) lehnt in seinem 
Jahresgutachten 2008 / 2009 das 
Steuerprivileg ab!

Selbst wenn die behaupteten Proble-
me durch den Liquiditätsentzug be-
stehen würden, ließen sie sich ohne 
weiteres lösen. Der Beirat schlägt vor, 
die Regeln zu Stundung der Erbschaft-
steuer zu verbessern und bringt den 
Vorschlag der „Verrentung der Steuer-
schuld“ ins Spiel.

Wie soll man 
Erbschaften besteuern? 

Der Gleichheitssatz des GG bedeutet, 
dass Gleiches gleich und Ungleiches 
ungleich zu behandeln ist. Daher ist 
es völlig in Ordnung, wenn sich der 
Gesetzgeber bei der Erbschaftsteu-
er-Reform davon leiten ließ, „dass 
Betriebsvermögen gegenüber ande-
ren Vermögensarten Besonderheiten 
aufweis(t), die eine differenzierte Be-
handlung im Rahmen der Erbschaft-
steuer erforderten“ ([2],Satz 34).

Mit einem Unternehmen erbt man kein 
Geld, sondern eine Einkommens-, eine 
Geldquelle. 

Wäre das Einkommen eines Unter-
nehmenserben als reines Arbeitsein-
kommen zu betrachten, bräuchte es 
keine besondere Steuer auf das Erbe 
(es würde sich auch unter heutigen Be-
dingungen keine ergeben, da der Wert 
des Unternehmens in diesem Fall null 
wäre). Anders ist es, wenn das aus 
dem Erbe resultierende Einkommen 

„Alle Menschen sind vor 
dem Gesetz gleich.“

(Grundgesetz der BRD, Art. 3, Abs. 1)

„Alle Tiere sind gleich, aber 
manche sind gleicher.“

(George Orwell, „Die Farm der Tiere“)

IM ZWEIFEL FÜR DIE REICHEN
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Jahrgang 1956, 
Umweltaktivist, 
befasst sich seit 
30 Jahren mit 
der Geld- und 
Bodenreform..

Zum Auto
Walter Hanschitz-Jandl

Renten-„Bestandteile“ enthält (öko-
nomische Renten = Einkommen ohne 
Gegenleistung). Dann bedeutet das 
Erbe eine Quelle leistungslosen Ein-
kommens. Nach dem Grundsatz, Glei-
ches gleich und Ungleiches ungleich 
zu behandeln, wäre es sinnvoller, die-
se Renten zu besteuern, anstatt eine 
Einmalsteuer in Geldform zu erheben. 
Das bewirkt auch die Verrentung der 
Erbschuld. Der Vorschlag der SPD-Po-
litiker Stegner und Kiziltepe, die Erben 
sollten „die Möglichkeit erhalten, ihre 
Steuerschuld auch durch die Übertra-
gung von Unternehmensanteilen zu 
begleichen“[3] bedeutet im Grunde ge-
nommen das Gleiche.

Eine Steuer auf Unternehmenserb-
schaften würde sich also erledigen, 
wenn ein Unternehmen keine Quel-
le von Renten wäre. Hier erinnern 
wir uns daran, dass das letztlich das 
Ziel von Silvio Gesell, John Maynard 
Keynes und Maurice Allais war. Wäre 
der „sanfte Tod des Rentiers“ (Keynes) 
eingetreten und alle Einkommen wä-
ren Arbeitseinkommen, dann wäre die 
Erbschaftsteuer entbehrlich. Das wür-
de aber eine andere Wirtschaftsord-
nung voraussetzen mit Haltekosten 
auf Bargeld und der Verstaatlichung 
des Bodens, wie sie Gesell und Allais 
vorgeschlagen haben.[4]

Alternativ könnten die Renten durch 
eine Steuer abgeschöpft werden. Den 
Vorschlag, die Renten durch die Be-
steuerung von Kapital abzuschöpfen, 
hat Maurice Allais später gemacht (ge-
nau genommen will er die Hälfte der 
Renten abschöpfen). In diesem Fall, 
aber nur in diesem Fall könne man auf 
die Erbschaftsteuer verzichten: „Die 
Abschaffung der Abgaben auf Schen-
kungen und Erbschaften kann den 
Eindruck erwecken, dass sie die Kon-
zentration von Eigentum begünstigt. 
Dieses Argument würde vollkommen 
gelten, wenn diese Abschaffung nicht 
genau von einer Abgabe auf das Kapi-
tal begleitet würde“ ([4] S. 138).

Umverteilung 
durch die Erbschaftsteuer 

Die ungleiche Verteilung von Einkom-
men und Vermögen verschärft sich 
immer mehr und wird deshalb auch 

4  Keynes hat in diesem Zusammenhang zwar die Bedeu-
tung der Geldhaltekosten herausgearbeitet, aber nicht die 
praktische Konsequenz gezogen.

zurecht angegriffen. Das steuerfreie 
Erben verstärkt die bestehende Un-
gleichheit der Vermögensverteilung. 
Ein Ausgleich durch den steuerlichen 
Zugriff auf Vermögen gehört zu den 
bevorzugten Vorschlägen dem entge-
genzuwirken. Tatsächlich lässt sich 
gerade beim Übergang von Vermö-
gen durch Schenkung und Erben in 
kaum angreifbar gerechter Weise die 
Ungleichheit bekämpfen. Denn hier 
kommt jemand zu Vermögen „ohne ei-
gene Leistung oder Fähigkeiten“ ein-
gebracht zu haben ([2] „abweichende 
Meinung“, Satz 6). Warum sollte der 
Staat hier nicht in mindestens der glei-
chen Weise durch die Steuer zugreifen 
wie er das bei Einkommen aus Leis-
tung tut?!

Man greift mit dieser Methode aller-
dings nicht an den Ursachen der Ver-
mögensunterschiede an. Ungleiche 
Vermögen resultieren aus ungleichen 
Einkommen. Wären diese leistungsbe-
dingt, wären sie aus Gerechtigkeits-
gründen nicht angreifbar, und dann 
wäre auch die Verteilung der Vermö-
gen aus Gerechtigkeitsgründen nicht 
angreifbar (was einen Ausgleich aber 
nicht ausschließt). Es ist bedauerlich, 
dass die Frage nach der Legitimität be-
stimmter Einkommen heute auch un-
ter kritischen Ökonomen kaum eine 
Rolle spielt. Einkommen, die ihrer Na-
tur nach „unverdiente Einkommen“[5] 
sind, also die ökonomischen Renten, 
werden kaum infrage gestellt.[6]

Solange hier nicht angesetzt wird, 

5 Eine Google-Suche liefert kaum Treffer für dieses 
Stichwort, die zahlreichen Beiträge zu „unearned income“ 
dagegen sind sehr lehrreich.

6 Siehe auch die Kritik von Maurice Allais, HW 6/2014, S. 
20, http://www.humane-wirtschaft.de/ueber-verdiente-
und-unverdiente-einkommen-maurice-allais/

könnte eine substanzielle Besteue-
rung von Erbschaften dem Staat[7] er-
hebliche Ressourcen verschaffen, die 
ihm einerseits mehr Mittel für Leistun-
gen zur Verfügung stellen würden und 
andererseits die Möglichkeit geben 
würden, andere Steuerzahler zu ent-
lasten und damit erheblich umvertei-
lend zu wirken. Dazu müsste die Be-
steuerung allerdings deutlich erhöht 
werden. Bei einem jährlich vererbten 
Vermögen von ca. 200 Mrd. Euro wür-
de eine Besteuerung in der Größenord-
nung der Besteuerung von Einkommen 
aus Arbeit ein Vielfaches der heutigen 
gut 4 Mrd. Euro einbringen.

Zur Erhöhung des Aufkommens aus 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
könnte die Abschaffung des Steuer-
privilegs für Unternehmenserben aber 
nur einen Teil beitragen. Allerdings 
gibt es keine überzeugenden Grün-
de, dieses Privileg beizubehalten. Die 
Politik ist durch das Urteil des BVerfG 
nicht daran gehindert, es wieder abzu-
schaffen. 

7 In Deutschland steht die Erbschaftsteuer den Bundes-
ländern zu.
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